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TEIL I 

Vereinbarungen mit vorläufigen Wirkungen im Völkerrecht 

Kapitell 

Einleitung 

I. Das Phänomen völkerrechtlicher Vereinbarungen 
mit vorläufigen Wirkungen 

Die vorläufige Anwendung von Verträgen ist ein relativ altes Phänomen, 
welches sich seit mindestens drei Jahrhunderten in der Staatenpraxis fest-
stellen läßt. Es dauerte jedoch bis zum 20. Jahrhundert, bis ihr Gebrauch in 
den internationalen Beziehungen geläufig wurde. Seit dem Anfang dieses 
Jahrhunderts ist ihre Bedeutung so schnell angewachsen, daß nunmehr 
Art. 25 der Wiener Vertragsrechtskonvention1 völlig ihrer Regelung gewid-
met ist. Andererseits haben völkerrechtliche Literatur und Rechtsprechung 
sich trotz der wachsenden Bedeutung der vorläufigen Anwendung bisher 
noch nicht ausreichend mit ihren vielfältigen rechtlichen Problemen 
beschäftigt. Nur zwei Monographien untersuchen ihre Rechtsnatur2, und 
nicht eine einzige beschäftigt sich mit den durch sie aufgeworfenen Fragen 
der Beziehung von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht. Diese Arbeit 
stellt den Versuch dar, einige der Probleme zu erhellen, die mit dem fortge-

1 UN Doc. A/Conf. 39/27, S. 289 (1969), abgedruckt in ILM 8 (1969), 679. Die Kon-
vention ist seit dem 27. 01.1980 in Kraft, UN Chronicle XVII, Nr. 2 (März 1980), S. 91. 
Sie ist bisher noch nicht von den Vereinigten Staaten ratifiziert worden. In den Verei-
nigten Staaten wurde die Zustimmung des Senats verzögert durch eine Kontroverse 
zwischen einigen Senatoren und der Regierung über die interne Handhabung von 
Executive Agreements. Es dürfte heute allerdings unumstritten sein, daß die Regelun-
gen der Wiener Vertragsrechtskonvention in weiten Teilen für die Vereinigten Staaten 
bindend sind, da es sich bei ihnen im wesentlichen um eine Kodifikation schon vorher 
existierenden Völkergewohnheitsrechts handelt. Eine Art. 25 WVK entsprechende 
Regelung findet sich in Art. 25 der Draft Articles on Treaties concluded between Sta-
tes and International Organisations or between International Organisations, YbILC 
1981, Vol. 11, pt. 2, S.140. 

2 Krenzler, Die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, Diss. Heidel-
berg 1963; Picone, L'applicazione in via provvisoria degli accordi internazionali, 
1973; vgl. auch Vignes, Une notion ambigue: La Mise en Application Provisoire des 
Traites, AFDI 18 (1972), 181. Saenz de Santa Maria, La applicacion provisiofial de los 
tratados internacionales en el derecho espanol, Revista Espanola de Derecho Interna-
cional34 (1982), 31, beschäftigt sich nur mit den verfassungsrechtlichen Problemen in 
Spanien. 
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setzten Gebrauch von Vereinbarungen mit vorläufigen Wirkungen erwartet 
werden können. 

Wenn Regierungen untereinander Verträge abschließen, können grund-
sätzlich zwei Verfahrensarten unterschieden werden. Die eine Verfahrens-
art kann als einfaches Vertragsschlußverfahren bezeichnet werden, nämlich 
in dem Fall, in dem eine Vereinbarung sofort mit der Unterzeichnung in 
Kraft tritt. Diese Vereinbarungen werden als im vereinfachten Vertrags-
schlußverfahren geschlossene Vereinbarungen (agreements in simplified 
form) bezeichnet. Es ist augenscheinlich, daß in der Regel bei derartigen 
Abkommen für die vorläufige Anwendung kein Raum bleibt. Die zweite 
Verfahrens art tritt auf, wenn eine Vereinbarung nicht sofort mit der Unter-
zeichnung in Kraft tritt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt nach 
einer Ratifikation, Annahme oder einem Beitritt der Vertragsstaaten. 

Wenn ein Vertrag in Kraft tritt, erlangt er zu diesem Zeitpunkt Geltung. 
Er wird dann auf alle die konkreten Lebenssachverhalte angewendet, die 
unter seine Bestimmungen subsumiert werden können3. Die vorläufige 
Anwendung eines Vertrages ist nun die konkrete Anwendung des Vertrages 
vor seinem endgültigen Inkrafttreten und folglich vor seiner allgemeinen 
Anwendbarkeit. Deshalb kann die vorläufige Anwendung grundsätzlich nur 
in der Zeit zwischen der Unterzeichnung und dem endgültigen Inkrafttreten 
des Vertrages auftreten. Da dies regelmäßig nur bei Verträgen, die vor ihrem 
endgültigen Inkrafttreten einer Ratifikation oder Annahme durch die Ver-
tragsstaaten bedürfen, in Betracht kommt, wird das Hauptaugenmerk der 
vorliegenden Untersuchung auf diese Verträge gerichtet. 

Eine weitere Spielart völkerrechtlicher Vereinbarungen mit vorläufigen 
Wirkungen bildet die Errichtung vorbereitender Organe internationaler 
Organisationen, die die Arbeitsaufnahme der späteren Organisationen vor-
bereiten sollen. Diese vorläufigen Organisationen oder vorbereitenden Aus-
schüsse, wie sie gewöhnlich genannt werden, fallen wohl nicht unter eine 
enge Definition der vorläufigen Anwendung von Verträgen, da die Rechts-
akte, die die Vertragsparteien betreffen, nicht unmittelbar auf der Anwen-
dung der Gründungsverträge der internationalen Organisation beruhen, 
abgesehen von bestimmten finanziellen Verpflichtungen, die zum Teil in den 
Gründungsverträgen festgelegt sind. Die Mitgliedstaaten werden vielmehr 
erst durch die Entscheidungen der vorbereitenden Ausschüsse berührt. 
Allerdings sind die grundsätzlichen Auswirkungen dieser vorbereitenden 
Ausschüsse für die Staaten häufig sehr ähnlich denjenigen, die von vorläufig 
angewendeten Verträgen herrühren, da die vorbereitenden Ausschüsse auch 
schon tätig werden, bevor die Legislativen den Gründungsverträgen der 
internationalen Organisationen zustimmen können. Aus diesem Grunde 

3 Dazu Krenzier (Fn. 2), S. 3 - 6. 
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scheint es erforderlich, die vorbereitenden Ausschüsse von internationalen 
Organisationen in diese Arbeit einzubeziehen. 

1. Die geschichtliche Entwicklung 
der vorläufigen Anwendung von Verträgen 

Schon im 17. Jahrhundert wurden Friedensverträge vorläufig angewen-
det. In diesen Verträgen einigten sich die Parteien regelmäßig auf eine sofor-
tige Einstellung der Feindseligkeiten, die natürlich nicht so lange warten 
konnte, bis der Vertrag durch die Monarchen ratifiziert war. Der berühmte-
ste und am meisten zitierte dieser Verträge ist der Friedensvertrag von 
Osnabrück, auch Westfälischer Frieden genannt, vom 14. und 24. Oktober 
16484, der seine vorläufige Anwendung in Art. 16 Abs.1 vorsah. 

Die vorläufige Anwendung von Verträgen trat schon häufiger im 19. Jahr-
hundert auf, für welches beispielhaft besonders zwei Verträge zitiert wer-
den5. Zunächst ist dies der sog. "Quadrupie ,Alliance Treaty" vom 25. Juli 
18406 zwischen dem Vereinigten Königreich, Österreich, Preußen und Ruß-
land auf der einen Seite und dem Osmanischen Reich auf der anderen. Sein 
Ziel war die Pazifierung des Mittleren Ostens. Wie in einem Zusatzprotokoll 
vom selben Tage7 vereinbart wurde, sollte Art. 2 dieses Vertrages vorläufig 
angewendet werden. Das zweite Beispiel ist die Konvention vom 3. Juli 
18808, mit der 12 Mächte, einschließlich der Vereinigten Staaten; Frank-
reich, des Vereinigten Königreiches und des Deutschen Reiches, den Schutz 
ihrer Staatsangehörigen in Marokko sicherstellen wollten. Art. 18 dieser 
Konvention sah ihre Ratifikation vor, aber bestimmte auch, daß aufgrund 
einer außergewöhnlichen Übereinkunft der Parteien die Regelungen der 
Konvention schon mit ihrer Unterzeichnung in Kraft treten sollten9• Die 
Wahl der Worte "außergewöhnliche Übereinstimmung" illustriert, daß zu 
jener Zeit die vorläufige Anwendung noch nicht als normales Mittel des Ver-
tragsschlusses betrachtet wurde10• 

Im 20. Jahrhundert weitete sich der Umfang der Materien, zu deren Rege-
lung Verträge vorläufig angewendet wurden, beachtlich aus. Zwar kann die 
vorläufige Anwendung immer noch in Friedensverträgen festgestellt wer-

4 Parry 1, S.119. 
5 Z.B. Dehousse, La ratification des traites, 1935, S.103; Bittner, Die Lehre von den 

völkerrechtlichen Vertragsurkunden, 1924, S. 262, Fn.l053; Krenzler (Fn. 2), S.17. 
6 Parry 90, S. 285. 
7 Ebenda, S. 291. 
8 22 Stat. 817; Treaty Series 246; Bevans 1, S. 71. 
9 Art. 18: "La presente convention sera ratifiee ... Par consentement exceptionnel 

des Hautes Parties contractantes les dispositions de la presente convention entrera en 
vigueur a partir du jour de la signature .... " Eine englische Übersetzung findet sich in 
Bevans 1, S. 71. 

\0 So auch Krenzler (Fn. 2), S. 18. 
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